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q) andere Angelegenheiten, die gemäß Gesetz der Entschei
dung durch den Kreistag unterliegen,

r) die Übernahme neuer Aufgaben, die zu erfüllen der 
Kreis nicht gesetzlich verpflichtet ist.

§86

Mitglieder des Kreistages
(1) Die Mitglieder dies Kreistages werden von den Bürgern 

der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für die 
Dauer von vier Jahren gewählt. Näheres regelt das Kommu
nalwahlgesetz.

(2) Die Mitglieder des Kreistages sind ehrenamtlich tätig. 
Sie handeln verantwortungsbewußt und uneigennützig zum 
Wohle der Bürger und der Gemeinschaft und haben die Ge
setze zu achten. Sie sind an Aufträge nicht gebunden.

(3) Die Mitglieder des Kreistages haben die ihnen obliegen
den Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, insbesondere an den 
Sitzungen des Kreistages teilzunehmen sowie in Ausschüssen 
mitzuwirken. Sie sind berechtigt, Beschlußvorlagen in den 
Kreistag einzubringen, die Behandlung von Sachfragen vor
zuschlagen sowie Anträge zu stellen. Im übrigen gelten die 
Vorschriften des § 22 Absatz 6 bis 10 entsprechend.

(4) Die Mitglieder des Kreistages, die derselben Partei oder 
politischen Vereinigung bzw. Gruppierung angehören, können 
sich zu einer Fraktion zusammenschließen. Eine Fraktion 
kann auch aus Kreistaigsmitgliedern, die mehreren Parteien 
oder politischen Vereinigungen bzw. Gruppierungen ange
hören, gebildet werden. Eine Fraktion muß aus mindestens 
drei Kreistagsmitgliedern bestehen. Näheres über die Bildung 
der Fraktionen, ihre Rechte und Pflichten regelt die Geschäfts
ordnung. Fraktionslose Kreistagsmitglieder können 9ich durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Kreis
tages zu einer Fraktion zusammenschließen oder einer Frak
tion mit deren Zustimmung beitreten.

§87
Vorstand

(1) Der Kreistag wählt auf seiner ersten Sitzung aus seiner 
Mitte unter Leitung des ältesten Mitglieds mit Mehrheit aller 
Mitglieder den Vorsitzenden, einen oder mehrere Stellvertre
ter sowie weitere Mitglieder, die zusammen den Vorstand des 
Kreistages bilden. Die Vorschriften des § 23 Absatz 2 und 3 
gelten entsprechend. Die Zusammensetzung des Vorstandes 
sollte dem Stärkeiverhältnis der Parteien und politischen Ver
einigungen .bzw. Gruppierungen im Kreistag entsprechen. Aus
nahmen sind nur bei allseitigem Einverständnis zulässig.

(2) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter bleiben bis zur 
Konstituierung des neugewählten Kreistages tätig.

§88
Einberufung und Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Der Kreistag tritt spätestens am 30. Tag nach Beginn 
der Wahlperiode zu seiner ersten Sitzung zusammen. Er wird 
vom Vorstand nach Bedarf einberufen. Der Kreistag muß un
verzüglich einberufen werden, wenn eine Fraktion oder min
destens ein Viertel der Mitglieder des Kreistages oder der 
Landrat unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes dies 
schriftlich beantragt.

*
(2) Die Sitzungen des Kreistages sind öffentlich. Die Ge

schäftsordnung legt fest, unter welchen Voraussetzungen die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann.

(3) Der Landrat und die Beigeordneten nehmen an den Sit
zungen des Kreistages teil. Der Landrat und im Rahmen ihrer 
Sachgebiete die Beigeordneten können jederzeit das Wort ver
langen. Sie sind verpflichtet, dem Kreistag Auskunft zu er
teilen.

§89
Beschlußfähigkeit und Beschlußfassung

(1) Der Kreistag ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder 
ordnungsgemäß einberufen sind und mehr als die Hälfte an
wesend ist.

(2) Der Kreistag beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, 
soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. Bei Stimmen
gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

(3) Wahlhandlungen sind geheim. Die Abstimmung ist 
grundsätzlich offen. Wenn mehr als ein Drittel der anwesen
den Mitglieder des Kreistages es beantragen, wird nament
lich abgestimmt. Auf Antrag von mehr als einem Drittel der 
anwesenden Mitglieder des Kreistages wird geheim abge
stimmt.

§90
Ausschüsse

(1) Der Kreistag kann zur Erfüllung seiner Aufgaben stän
dige oder zeitweilige Ausschüsse bilden, die beschließend oder 
beratend tätig werden. Soweit nicht im Gesetz vorgeschrieben, 
legt der Kreistag in der Geschäftsordnung Bildung, Zusam
mensetzung und Aufgaben der Ausschüsse fest.

(2) Bei der Bildung der Ausschüsse sollen die im Kreistag 
vertretenen Parteien und politischen Vereinigungen bzw. 
Gruppierungen entsprechend ihrer Sitzanteile berücksichtigt 
werden.

(3) Jeder Kreistag ist verpflichtet, einen Kreisausschuß, 
einen Haushalts- und Finanzausschuß sowie einen Rechnungs
prüfungsausschuß zu bilden. Über die Bildung weiterer Aus
schüsse entscheidet der Kreistag selbst.

(4) Der Kreisausschuß ist ein vom Kreistag bestellter stän
diger Ausschuß. Er koordiniert die Tätigkeit aller Ausschüsse 
des Kreistages, entscheidet über die Planung der Verwaltungs
aufgaben von besonderer Bedeutung und erledigt andere ihm 
vom Kreistag übertragene Aufgaben. Der Kreisausschuß ent
scheidet die Angelegenheiten, die der Beschlußfassung des 
Kreistages unterliegen, aber keinen Aufschub bis zur nächsten 
Sitzung dies Kreistages erlauben. Die Entscheidungen des 
Kreisausschusses unterliegen der nachträglichen Genehmigung 
durch den Kreistag. Vorsitzender des Kreisausschusses ist von 
Amts wegen der Landrat.

(5) In die Tätigkeit der Ausschüsse mit beratendem Cha
rakter können weitere sachkundige Bürger einbezogen wer
den. Ihre Zahl darf die Zahl der Kreistagsmitglieder nicht 
überschreiten. Die Hinzuziehung von Sachverständigen ist zu
lässig.

(6) Der Lanidrat. hat das Recht an allen, und die Beigeord
neten an den sie betreffenden Ausschußsitzungen beratend 
teilzunehmen. Sie sind auf Verlangen zur Teilnahme an den 
Sitzungen der Ausschüsse verpflichtet.

(7) Die Beigeordneten sollen nicht Mitglieder der Ausschüsse 
sein.

§ 91 

Landrat

(1) Der Landrat ist Leiter der Kreisverwaltung und Vor
sitzender des Kreisausschusses. Er ist gesetzlicher Vertreter 
des Landkreises.

(2) Der Landrat wird vom Kreistag entsprechend seiner 
Amtsperiode für die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Wahl 
bedarf der Mehrheit aller Mitglieder des Kreistages. Wird 
diese Mehrheit nicht erreicht, wird über denselben Bewerber 
erneut abgestimmt. Erhält auch dann niemand die erforder
liche Mehrheit, so findet eine Stichwahl zwischen den zwei 
Bewerbern mit den meisten Stimmen statt, bed der der ge
wählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.

(3) Der Landrat hat alle Angelegenheiten vorzubereiten, die 
der Kreistag zu entscheiden hat. Dies gilt nicht, wenn der 
Kreistag ohne Vorbereitung entscheiden will oder die Vor-


